
GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: BV/2013/059

Fachbereich/Amt: I - Gemeindewerke für Wasser und
Abwasser

Datum: 05.04.2013

Bearbeiter-in/Tel.: Herr Schöbel / 604-280

Beratungsfolge Termin Behandlung
Betriebsausschuss für die Gemeindewerke für
Wasser und Abwasser

24.04.2013 öffentlich

Verwaltungsausschuss 14.05.2013 nicht öffentlich
Rat der Gemeinde 25.06.2013 öffentlich

Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung für die Gemeinde Bad Zwischenahn

Grundlage für die noch bestehende Abwasserbeseitigungssatzung für die Gemeinde Bad
Zwischenahn war die von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände her-
ausgegebene Mustersatzung zur Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2003. Diese bedurfte,
insbesondere aufgrund geänderter rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen, einer
Überarbeitung. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat diese Über-
arbeitung nunmehr abgeschlossen und eine neue Mustersatzung entwickelt (Stand August
2012). Die Mustersatzung ist mit dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt und Kli-
maschutz abgestimmt.

Die Mustersatzung soll den niedersächsischen Kommunen Anregungen zur Überarbeitung
ihrer bestehenden Abwassersatzungen geben.

Mittlerweile ist die Überarbeitung der bestehenden Satzung bei den Gemeindewerken er-
folgt. Aus begründetem Anlass wurde zusätzlich zu den Empfehlungen der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände, die Einleitung von Grundwasser aus Grundwas-
serabsenkungen in den Regenwasserkanal nur mit Vorschaltung eines Sandfanges gere-
gelt. Der Satzungsentwurf ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Auf Grund der Vielzahl
der Änderungen und der neu zu beachtenden DIN-Vorschriften, sollte die Satzung vollstän-
dig neu gefasst werden.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde über den Verwaltungsausschuss
die als Anlage beigefügte Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung für die Gemeinde
Bad Zwischenahn zu beschließen.

Externe Anlagen: Abwasserbeseitigungssatzung für die Gemeinde Bad Zwischenahn
in der Fassung ab dem 01.07.2013


